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RS OGH 1982/2/10 3Ob633/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1982

Norm

ABGB §1375 B

GmbHG §25

Rechtssatz

Bietet der Geschäftsführer einer GmbH dem Gläubiger an, aus seinem Privatvermögen sechzig Prozent der Forderung

des Gläubigers im Wege eines stillen Ausgleiches zu bezahlen, und geht der Gläubiger auf dieses Anbot nicht ein, liegt

hierin weder ein Schuldanerkenntnis noch eine Übernahme der Schuld der GmbH.
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